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2. Entwurf des Bebauungsplans Nr. 229-6

4. Flächen für Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Maßnahmen entsprechend der textlichen Festsetzungen

Parkzone der Förderschule

Schule, Förderschule für Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen

Erhaltung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Anpflanzen von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

II. Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

10. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

private Grünflächen

Anliegerstraße, private Verkehrsfläche

Einfahrt

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

  o   =  offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

öffentliche Grünflächen

Allgemeine W ohngebiete (§ 4 BauNVO)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2. Maß der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

 0,4    = Grundflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 19 BauNVO)

G:\GIS\BPLAENE\229-6\2022-06_Entwurf\229-6.dgn

Planzeichenerklärung

I. Planzeichenfestsetzungen

(nach § 2 Abs. 4 und 5, 2. Halbsatz PlanZV 90)

Elektrizität

Fuß- und Radweg, öffentliche Verkehrsflächen besondererer Zweckbestim mung

6. Flächen für Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

7. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Gas

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Baulinie (§ 23 Abs. 2 BauNVO)

5. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsberuhigter Bereich, öffentliche Verkehrsflächen besondererer Zweckbestim mung

zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Mit Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit und Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger  

Gemeinschaftsstellplatzanlage (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)

der Ver- und Entsorgungsträger zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Mit Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit, Fahrrecht zugunsten Anlieger und Leitungsrecht zugunsten 

               § 5 der textlichen Festsetzungen.

THmin = Traufhöhe als Mindestmaß in Metern. Bezugshöhe entsprechend 

Schutzstreifen 1,50 m zum äußeren Kabel

Stromleitungen unterirdisch mit beidseitigem

  g   =  geschlossene Bauweise (§ 22 Abs. 3 BauNVO)

Rückbau

Trinkwasserleitungen unterirdisch,

Flächen die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Umgrenzung Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Umgrenzung Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 

    (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 u. 25 BauGB)

    Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

9. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 

              Bezugshöhe entsprechend § 5 der textlichen Festsetzungen.

 OK    = Höhe baulicher Anlagen in Metern, Oberkante über NHN als Höchstmaß.  

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Umgrenzung Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

4 m Schutzstreifen DN 400 bis 600, 3 m Schutzstreifen DN 200 bis 400

Abwasserleitungen unterirdisch mit beidseitigem Schutzstreifen

3 m Schutzstreifen DN 200

Fernwärmeleitungen unterirdisch mit beidseitigem Schutzstreifen

3 m Schutzstreifen DN 200 bis 400, 2 m Schutzstreifen bis DN 150

Trinkwasserleitungen unterirdisch mit beidseitigem Schutzstreifen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (§ 16 Abs. 5 BauNVO)

20 m Schutzstreifen GHD DN 500 , 15 m Schutzstreifen GHD DN 100, 3 m Schutzstreifen GND DN 200

Gasleitungen unterirdisch mit beidseitigem Schutzstreifen

DS0240/22 Anlage 2

Grauwackewand (ND022)

Abfall, öffentlich

Abfall, privat

Maßnahmenfläche III

Textliche Festsetzungen, Integrierte Örtliche Bauvorschrift, Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

Planteil B

Grünordnungsmaßnahmen sind umzusetzen.

Der Grünordnungsplan, als Anlage der Begründung, ist Bestandteil des Bebauungsplans Nr. 229-6 „Am Sternsee“. Die folgenden § 26

zu ersetzen. 

und mind. 10 m² große Pflanzfläche zu pflanzen und auf Dauer zu erhalten. Abgängige Bäume sind in der nächsten Pflanzperiode 

Stellplätze ein mittel- bis großkroniger standort- und klimagerechter Baum, Stam mumfang mind. 16 cm, in eine mind. 2 m breite 

Ebenerdige Stellplätze sollen aus Gründen des Kleinklimas mit einem Baumdach überstellt werden. Dabei ist je 5 angefangene § 25

Pflanzenliste (Anlage der Begründung) aufgeführten Arten verwendet werden.

und Sträuchern anzulegen. Innerhalb der dargestellten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern können die in der 

Flächen je Baugrundstück dauerhaft als Gehölzriegel und -gruppen in geschichtetem Aufbau aus blüh- und fruchtreichen Bäumen 

Auf den in der Planzeichnung zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern dargestellten Flächen sind mindestens 50 % der § 24

„Halbstam m“ mit einem Stam mumfang 16-18 cm zu erbringen. 

Sämtliche Baumpflanzungen im Plangebiet sind in der Pflanzqualität „Hochstam m“ mit einem Stam mumfang 14-16 cm bzw. § 23

heimischer Arten zu ersetzen. 

Berücksichtigung bestehender Kronenräume, Abstände zu Gebäuden, W egen und Leitungen mit Laubhölzern in Mitteldeutschland 

Bei Abgängigkeit sind sämtliche zu erhaltenden Gehölzbestände in räumlichen Bezug zum bisherigen W uchsstandort unter § 22 

Abstim mung mit der Unteren Naturschutzbehörde zulässig. 

sind gemäß § 9 Abs.1 Nr. 25b BauGB zu erhalten und dauerhaft zu pflegen. Ausnahmen davon sind nur nach vorheriger 

Die gekennzeichneten Einzel- oder Flächengehölzbestände sowie die im öffentlichen Verkehrsraum vorhandenen Gehölzbestände § 21

Grundstücke ausgebildet wird.

durchwurzelbare Vegetationsschicht vorgesehen wird, dauerhaft begrünt und als Freiflächen für die Bewohner der jeweiligen 

Unterbauung im Sinne des § 19 Abs.3 BauNVO für Tiefgaragen erfolgt. Diese Überschreitung ist nur zulässig, wenn eine 

Die zulässige Überschreitung der Grundflächenzahl nach § 19 Abs.4 BauNVO ist im Plangebiet zulässig, wenn dies durch die § 20

begrünen und dauerhaft zu unterhalten.

Dachflächen von Garagen und Carports sind mit einem mindestens 8 cm dicken durchwurzelbaren Substrataufbau extensiv zu § 19

Abs.1 Nr. 25 BauGB).

Fassadenabschnitte (ab einer Fläche von 10 m²) mit Kletter- bzw. Rankpflanzen zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten (§ 9 

Fassadenbegrünung: an den Fassaden von Garagen und Carports sind mindestens die baulich geschlossenen § 18

Grünordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs.1 Nr. 25 BauGB)

Anforderungen an Art und Qualität entsprechen. 

pflanzenden Bäume können vorhandene Bäume angerechnet werden, sofern sie den in § 22 (Pflanzqualität) genannten 

Grundstücksfläche ein groß- oder mittelkroniger standort- und klimagerechter Baum zu pflanzen. Bei der Ermittlung der Zahl der zu 

In den allgemeinen W ohngebieten, mit Ausnahme der Grundstücke parallel des W eizengrundes, ist je angefangene 200 m² § 17 

Schotterrasen, Rasengitter, Großfugenpflaster).

Auf den privaten Grundstücken sind Zuwegungen und Stellplätze in wasserdurchlässiger Bauweise herzustellen (Trockenrasen, § 16 

Maßnahm en zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern erfolgen.

Die Erschließung des Bereichs „Ebendorfer Hof“ aus Nordosten aus der Stichstraße „Olvenstedter Grund“ kann über die Fläche § 15

Grundstückszufahrt (§ 9 Abs.1 Nr.4 und 11 BauGB)

innerhalb der unter den §§ 10 – 13 ausgewiesenen Stellplatzanlagen zulässig. 

In den Allgemeinen W ohngebieten W A 2.1 – 2.3 sind ebenerdige Stellplätze, Garagen und Carports gemäß §12 Abs.6 BauNVO nur § 14

der Anwohner der Bestandsbebauung des „Meitzendorfer Hofs“ im Roggengrund (W A 2.1).

Die private Stellplatzanlage im Roggengrund zwischen „Meitzendorfer Hof“ und „Ebendorfer Hof“ dient ausschließlich der Nutzung § 13

Anwohner der Bestandsbebauung „Meitzendorfer Hof“ im W A 2.1.

Die private Stellplatzanlage entlang der Stichstraße „Olvenstedter Grund“ dient ausschließlich der Nutzung der anliegenden § 12 

durch Anwohner der vorgenannten Grundstücke im W A 2.1. 

Die private Stellplatzanlage im Roggengrund zwischen „Barleber Hof“ und „Meitzendorfer Hof“ dient ausschließlich der Nutzung § 11

der Bestandsbebauung auf der gegenüberliegenden Straßenseite im W A 2.3.

Die private Stellplatzanlage entlang des Gewerbebetriebes im Bruno-Beye-Ring dient ausschließlich der Nutzung der Anwohner § 10

Stellplätze (§ 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 85 Abs.3 BauO LSA)

erhalten wird.

Im Einzelfall kann von der Einhaltung der Baulinie bzw. Baugrenze befreit werden, sofern dadurch der betroffene Baumbestand § 9 

wie Vordächer, Erker, Balkone und Außentreppen zulässig.

Verkehrsflächen um höchstens 1,50 m und nicht mehr als 30 % der gesamten Fassadenlänge durch untergeordnete Gebäudeteile 

In den Allgemeinen W ohngebieten W A 2.1 – 2.3 ist eine Überschreitung der Baulinien und Baugrenzen entlang öffentlicher § 8 

Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

zulässigen GRZ mit herangezogen werden (§ 17 Abs. 2 BauNVO). 

Für die am W eizengrund gelegenen Grundstücke (W A 1.1) können die zugehörigen privaten Grünflächen bei der Ermittlung der 

Die Grundflächenzahl in den Allgemeinen W ohngebieten beträgt GRZ=0,4. § 7 

Photovoltaikanlagen sowie Anlagen zur Be- und Entlüftung.

Die festgesetzten Höhen baulicher Anlagen gelten nicht für technische Aufbauten wie Schornsteine, Blitzschutzanlagen, Solar- und § 6 

angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche  (§ 16 Abs.2 i.V.m. § 18 Abs.1 BauNVO).

Attika). Bezugspunkt für die festgesetzte Höhe der baulichen Anlagen ist die mittlere Höhe der vor dem Baugrundstück gelegenen 

Als Traufhöhe gilt die äußere Schnittlinie zwischen der senkrecht aufsteigenden Außenwand und der Dachhaut (Traufe einschl. § 5 

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. Nr.1 BauGB i.V. mit §§18-20 BauNVO)

beibehalten bleiben. Erweiterungen und Nutzungsänderungen sind nur ausnahmsweise zulässig.

Erneuerungen und Ersatzbebauungen sind allgemein zulässig, sofern die ursprünglich genehmigte Kubatur und Nutzung 

Im Plangebiet genießen zulässigerweise errichtete Gebäude einen dauerhaften, erweiterten, baulichen Bestandsschutz. § 4 

Erweiterter Bestandsschutz (§ 1 Abs.8 BauGB) 

i.V.m. § 1 Abs.9 BauNVO bis zu einer Verkaufsfläche von 100 m² (Magdeburger Laden) zugelassen werden.

In den allgemeinen W ohngebieten können Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten gem. § 9 Abs. 2a BauGB § 3 

Bebauungsplanes.  

genannten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht zulässig und somit gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des 

In den allgemeinen W ohngebieten sind die in § 4 Abs. 3 unter Punkt 4 und 5 BauNVO (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) § 2 

Handwerksbetriebe) genannten allgemein zulässigen Nutzungen nur ausnahmsweise zulässig (§ 1 Abs.5 BauNVO).

In den allgemeinen W ohngebieten sind die in § 4 Abs. 2 unter Punkt 2 BauNVO (Schank- und Speisewirtschaften, nicht störende § 1 

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

Anlage Umweltbericht.

begrünen und zu unterhalten. Als Begrünungstyp wird empfohlen: Biodiversitätsmischung für extensive Dachbegrünung siehe 

festgesetzten Reihenhausanlagen. Flachdächer sind mit einer mind. 8 cm starken durchwurzelbaren Substratschicht dauerhaft zu 

Roggengrund, Meitzendorfer Hof, Barleber Hof, Olvenstedter Grund. Empfehlung für sämtliche Flachdächer in den als W A 

Herstellung von mind. 80 % der Dachfläche mit extensiv begrünten Flachdächern im Bereich der Blockbebauungen im XVIII.

beeinträchtigt. Durch die Anlage von Fledermauskästen wird dieser Eingriff gemindert.

Beseitigung von vorhandenen Biotopen wird der Lebensraum für siedlungsnahe heimische Tierarten beseitigt und stark 

Diese Maßnahme wird als Ersatz für die Beseitigung von Spaltenbiotopen für Fledermäuse festgesetzt. Begründung durch die 

2000)

Siedlungsgebereich.pdf.; Deutscher Verband für Landschaftspflege, Verlag Heide Haug (DVL) . überarbeitete 2. Auflage im Juni 

erfolgen.“( DVL- Publikation -Praxisheft _ Hinweise zur Biotop – und Landschaftspflege- Fledermausschutz im 

auf Vergitterung der Lüftungslöcher, aber auch durch das Belassen einzelner Spalten im Bereich der W andauflage der Dachplatten 

genutzt werden können, ist es nur notwendig, dass die Dachräume durch die Tiere erreichbar sind. Das kann durch den Verzicht 

Dachräume der in Plattenbauweise errichteten Bauten mit ihren oft zahlreichen Unterschlupfmöglichkeiten von den Fledermäusen 

ermöglichen. Beide Varianten können durchaus in die architektonische Außengestaltung mit einbezogen werden. Damit die 

ungehinderten Zugang zu Hohlräumen oder Spalten zwischen Mauerwerk und Außenfassade bzw. einen Zugang zum Dachinneren 

eingemauert werden. Sie können darüber hinaus aber auch so angebracht werden, dass sie den Fledermäusen einen 

die Däm mschicht mit einzubringen. Eine andere Möglichkeit bieten Fledermauseinbausteine, die als Ersatzquartier in die Fassade 

„Eine Ausgleichsvariante besteht darin, entsprechend dimensionierte Holzkästen (sägerauhes Holz ohne Holzschutzbehandlung) in 

Sanierungsmaßnahmen werden ggf. Lebensräume (sog. Spaltenbiotope) für Fledermausarten beseitigt. 

des Roggengrundes. Gemäß Artenschutzgutachten wurden zahlreiche Populationen nachgewiesen. Durch Neubau und 

Errichten von Fledermausquartieren in den Fassaden der W ohnquartiere für die Fledermauspopulationen im Quartier im Bereich XVII.

Allgemeine Maßnahmen ohne Verortung

der Alleen (zu § 29 Abs. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes)

Landschaftsbild anzupassen und sollen gleichzeitig einen Bezug zur örtlichen Landeskultur haben.“ § 21 NatSchG LSA – Schutz 

sorgen. Dabei sind bevorzugt standortgerechte und einheimische Gehölze zu verwenden. Die Neuanpflanzungen sind dem 

Ersatzmaßnahmen, rechtzeitig und in ausreichendem Umfang Neuanpflanzungen vorzunehmen oder für deren Durchführung zu 

„Um den Alleenbestand nachhaltig zu sichern, hat die zuständige Behörde, insbesondere im Rahmen von Ausgleichs- und 

Anhalt (NatSchG LSA) geschützt ist. 

Leitungsrechte haben hier Nachrang, da die Allee durch Landesrecht (§ 21 NatSchG LSA Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-

abgängigen Alleebäumen der vorhandenen Baumart.

Schutz und Pflege der geschützten Allee in der Olvenstedter Chaussee. Nachpflanzung von Fehlstellen. Ersatzpflanzung von XVI.

heimischen Arten wird dieser Eingriff gemindert.

Brutraum für siedlungsnahe heimische Tierarten beseitigt und stark beeinträchtigt. Durch die Anlage von Gehölzflächen mit 

Vogelarten festgesetzt. Begründung durch die Beseitigung von flächigen Gehölzbeständen wird der Nahrungsraum, Lebens und 

Diese Maßnahme wird als Ersatz für die Beseitigung von Gehölzflächen für Gebüschbrüter und Nahrungsflächen für siedlungsnahe 

Umweltbericht. 

Bestand einer vorhandenen Geholzfläche. Erhalt und Pflege der vorhandenen Großbäume. Gehölzarten gemäß Pflanzliste im 

Festsetzung zur Anlage von Strauchflächen und Gehölzgruppen im Bereich Bruno Beye Ring Höhe Nr. 26 – 28 unmittelbar im XV.

Ausprägung und/ oder Typ mehrjährige bis dauerhafte Blühstreifen in der Kulturlandschaft und / oder Mischungstyp Kräuterrasen

Mischung Ursprungsgebiet UG 5 – Mitteldeutsches Tief – und Hügelland, Typ Grundmischung für mittlere Standorte ohne extreme 

Baumstandorte. Mindestbreite des Grünstreifens von 3,00 m. Ansaat des linearen Pflanzstreifens mit einer einer Regiosaatgut – 

Magdeburger Baumquartier. Einleitung des unschädlichen Oberflächenwassers in die Baumscheibe. Mindestanzahl 12 

gemäß Pflanzliste im Umweltbericht. Herstellung einer Mindestbaumscheibe mit einer durchwurzelbaren Fläche von mind. 12 m³ im 

Festsetzung einer doppelten Baumreihe entlang des fußläufigen W eges zwischen W A 1,4 und W A 2.3 mit kleinkronigen Baumarten XIV.

Ausprägung und/ oder Typ mehrjährige bis dauerhafte Blühstreifen in der Kulturlandschaft und / oder Mischungstyp Kräuterrasen

Mischung Ursprungsgebiet UG 5 – Mitteldeutsches Tief – und Hügelland, Typ Grundmischung für mittlere Standorte ohne extreme 

Baumstandorte. Mindestbreite des Grünstreifens von 3,00 m. Ansaat des linearen Pflanzstreifens mit einer einer Regiosaatgut – 

Magdeburger Baumquartier. Einleitung des unschädlichen Oberflächenwassers in die Baumscheibe. Mindestanzahl 10 

gemäß Pflanzliste im Umweltbericht. Herstellung einer Mindestbaumscheibe mit einer durchwurzelbaren Fläche von mind. 12 m³ im 

Festsetzung einer doppelten Baumreihe entlang des fußläufigen W eges zwischen W A 2.2 und W A 1.3 mit kleinkronigen Baumarten XIII.

Ausprägung und/ oder Typ mehrjährige bis dauerhafte Blühstreifen in der Kulturlandschaft und / oder Mischungstyp Kräuterrasen

Mischung Ursprungsgebiet UG 5 – Mitteldeutsches Tief – und Hügelland, Typ Grundmischung für mittlere Standorte ohne extreme 

14 Baumstandorte. Mindestbreite des Grünstreifens von 3,00 m. Ansaat des linearen Pflanzstreifens mit einer einer Regiosaatgut – 

mind. 12 m³ im Magdeburger Baumquartier. Einleitung des unschädlichen Oberflächenwassers in die Baumscheibe. Mindestanzahl 

Baumarten gemäß Pflanzliste im Umweltbericht. Herstellung einer Mindestbaumscheibe mit einer durchwurzelbaren Fläche von 

Festsetzung einer doppelten Baumreihe entlang des fußläufigen W eges zwischen den Teilbereichen des W A 1.3 mit kleinkronigen XII.

Mindestanzahl 7 Baumstandorte entsprechend Straßenquerschnitt unter Berücksichtigung der Zufahrten.

Fläche von mind. 12 m³ im Magdeburger Baumquartier. Einleitung des unschädlichen Oberflächenwassers in die Baumscheibe. 

GALK Liste bzw. Pflanzenliste gemäß Anlage im Umweltbericht. Herstellung einer Mindestbaumscheibe mit einer durchwurzelbaren 

je angefangenen 5. Stellplatz mit einem mittelkronigen Hochstam mbaum, Qualität 20-25 cm als Straßenbaum entsprechend der 

Festsetzung einer einfachen Baumreihe im Olvenstedter Grund, Zwischen W A 2.1. und W A 2.2 zur Begrünung der Stellplatzflächen XI.

16 Baumstandorte entsprechend Straßenquerschnitt unter Berücksichtigung der Zufahrten.

mind. 12 m³ im Magdeburger Baumquartier. Einleitung des unschädlichen Oberflächenwassers in die Baumscheibe. Mindestanzahl 

Pflanzenliste gemäß Anlage im Umweltbericht. Herstellung einer Mindestbaumscheibe mit einer durchwurzelbaren Fläche von 

Stellplatz mit einem mittelkronigem Hochstam mbaum, Qualität 20-25 cm als Straßenbaum entsprechend der GALK Liste bzw. 

Festsetzung einer Baumreihe im Olvenstedter Grund, Höhe W A 2.1. zur Begrünung der Stellplatzflächen je angefangenen 5. X.

Tierarten beseitigt und stark beeinträchtigt. Durch die Ansaat von offenen Blühstreifen wird dieser Eingriff gemindert.

Begründung durch die Beseitigung von offenen Kraut- und Ruderalbereichen wird der Nahrungsraum für siedlungsnahe heimische 

Diese Maßnahme wird als Ersatz für die Beseitigung von Offenlandbereichen mit einer diversen Krautschicht festgesetzt. IX.

Som merzauber oder gleichwertig 

Blühstreifen in der Kulturlandschaft und/oder Ansaat einer Saatgut– Mischung aus dem Bereich städtischer Ansaatbereich Typ 

Regiosaatgut – Mischung Ursprungsgebiet UG 5 – Mitteldeutsches Tief – und Hügelland, Typ mehrjährige bis dauerhafte 

Anlage einer Ansaatfläche auf der privaten Grünfläche mit einer Mindestbreite von 10 m östlich des W eizengrundes. Ansaat einer VIII.

Mindestanzahl 8 Baumstandorte entsprechend Straßenquerschnitt unter Berücksichtigung der Zufahrten.

Fläche von mind. 12 m³ im Magdeburger Baumquartier. Einleitung des unschädlichen Oberflächenwassers in die Baumscheibe. 

GALK Liste bzw. Pflanzenliste gemäß Anlage im Umweltbericht. Herstellung einer Mindestbaumscheibe mit einer durchwurzelbaren 

angefangenen 5. Stellplatz mit einem mittelkronigen Hochstam mbaum, Qualität 20-25 cm als Straßenbaum entsprechend der 

Festsetzung einer Baumreihe südlich entlang des Roggengrundes Höhe W A 1.1. zur Begrünung der Stellplatzflächen je VII.

Mindestanzahl 15 Baumstandorte entsprechend Straßenquerschnitt unter Berücksichtigung der Zufahrten.

Fläche von mind. 12 m³ im Magdeburger Baumquartier. Einleitung des unschädlichen Oberflächenwassers in die Baumscheibe. 

GALK Liste bzw. Pflanzenliste gemäß Anlage im Umweltbericht. Herstellung einer Mindestbaumscheibe mit einer durchwurzelbaren 

angefangenen 5. Stellplatz mit einem mittelkronigen Hochstam mbaum, Qualität 20-25 cm als Straßenbaum entsprechend der 

Festsetzung einer Baumreihe entlang des Roggengrundes Nr. 15-17 bzw. 26-28 zur Begrünung der Stellplatzflächen je VI.

Förderschule. Nachpflanzung von heimischen Sträuchern an Fehlstellen und abgängigen Gehölzen.

Erhaltung und dauerhafte Pflege des vorhandenen Baum– und Strauchbestandes entlang der Grundstücksgrenze an der V.

Tierarten beseitigt und stark beeinträchtigt. Durch die Ansaat von offenen Blühstreifen wird dieser Eingriff gemindert.

Begründung durch die Beseitigung von offenen Kraut- und Ruderalbereichen wird der Nahrungsraum für siedlungsnahe heimische 

Diese Maßnahme wird als Ersatz für die Beseitigung von Offenlandbereichen mit einer diversen Krautschicht festgesetzt. 

städtischer Ansaatbereich Typ Som merzauber oder gleichwertig

mehrjährige bis dauerhafte Blühstreifen in der Kulturlandschaft und/oder Ansaat einer Saatgut– Mischung aus dem Bereich 

W egeflächen. Ansaat einer Regiosaatgut – Mischung Ursprungsgebiet UG 5 – Mitteldeutsches Tief – und Hügelland, Typ 

des Bearbeitungsgebietes am Gerstengrund im Bereich der Förderschule. Herstellung einer linearen Ansaatfläche mittig der 

Entwicklung der öffentlichen W ege und Grünflächen als Vernetzung von Grünflächen zwischen Sternsee und süd-westlicher Kante IV.

und Nr. 354-7 „Albrecht-Thaer–Straße“. Die Maßnahmen sind bereits realisiert.

Ausgleichsmaßnahme für den externen Ausgleich der B- Pläne Nr. 432-2.1 „Zum Lindenhof“, Nr. 301-5 „Südlich Gersdorfer W eg“ III.

aufgrund der Siedlungsnähe sind auch Zierbäume möglich.

Neupflanzung von mind. 12 Hochstam m- Bäumen in der Qualität 18-20 cm als Gruppenpflanzung. Arten vorrangig heimisch, 

Schutz und Erhaltung des Großbaumbestandes, Nachpflanzung von Fehlstellen, Entwicklung zu einem öffentlichen Quartierspark, II.

Magdeburg.

Siedlungsabfällen sowie naturnahe Entwicklung des stehenden Gewässers; Entwicklungsziel gemäß Untere Naturschutzbehörde 

nördlichen Einfassungsmauer; Erhalt der Offenen Grasflächen, Erhalt der W asserfläche, Beseitigung von Unrat und 

Schutz und Erhaltungsmaßnahmen Sternsee; Erhalt Großgehölze und Strauchwerk, Erhaltung der unter Schutz stehenden I.

Grünordnungsm aßnahm en

und Nr. 354-7 „Albrecht-Thaer-Straße“ festgesetzt.

Die Maßnahmenfläche III ist für den externen Ausgleich der B-Pläne Nr. 432-2.1 „Zum Lindenhof“, Nr. 301-5 „Südlich Gersdorfer W eg“ 

Ausgleichsflächen

versickern. Der Grundstückseigentümer hat das Nichtbestehen dieser Möglichkeit mit nachprüfbaren Unterlagen nachzuweisen. 

Recht steht dem Grundstückseigentümer nicht zu, wenn die Möglichkeit besteht, das Niederschlagswasser auf dem Grundstück zu 

Abwasseranlage zur Entsorgung von Niederschlagswasser anzuschließen, wenn betriebsfertige Abwasserkanäle vorhanden sind. Dieses 

Grundstückseigentümer hat nach Maßgabe der AEB (Abwasserentsorgungsbedingungen) das Recht, sein Grundstück an die öffentlichen 

Gem. § 5(2) der Entwässerungssatzung ist Niederschlagswasser in geeigneten Fällen auf dem Grundstück zu versickern. Der 

Die Entwässerungssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg vom 12.12.2005 ist zu beachten. 

Niederschlagswasser

Baumschutzsatzung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.02.2009 ist zu beachten.

Die Satzung zum Schutz des Baumbestandes als geschützter Landschaftsbestandteil in der Landeshauptstadt Magdeburg – 

Baum schutzsatzung

Vor Beginn der Tiefbauarbeiten können archäologische Grabungen erforderlich werden.

mesolithische Einzelfunde).

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind archäologische Kulturdenkmale bekannt (neolithische Siedlung, paläolithische und 

archäologischer Funde oder Befunde.

Nach § 9 (3) Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt besteht eine gesetzliche Meldepflicht im Falle unerwarteter freigelegter 

Archäologie allgem ein

Nachrichtliche Übernahm en

Abstim mung mit der unteren Naturschutzbehörde zulässig.

Beschädigung des W urzelwerks, Rindenverletzung u.a.) gemäß DIN 18920 zu schützen. Ausnahmen davon sind nur nach vorheriger 

In jeder Phase der Baudurchführung ist der zu erhaltende Gehölzbestand vor schädigenden Einflüssen (Bodenverdichtung, 

Baudurchführung

Im Plangebiet befinden sich Drainageleitungen, siehe Planteil A. Die genaue Lage ist bei Bedarf durch Schachtung zu ermitteln.

Im Plangebiet sind Heizkanäle vorhanden. Die genaue Lage ist bei Bedarf durch Schachtung zu ermitteln.

Neubauten oder Neuanpflanzungen aller Art einzuhalten. Die genaue Lage ist bei Bedarf durch Schachtung zu ermitteln.

Für unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen sind die entsprechenden Schutzstreifenbreiten und das Überbauungsverbot durch 

Ver- und Entsorgungsanlagen

Untergrundes durchzuführen. 

vorab ggf. im Rahmen einer Baugrunduntersuchung – grundstücksbezogene Untersuchungen der Versickerungsfähigkeit des 

Im Bebauungsplangebiet ist mit erhöhten Grundwasserständen zu rechnen. Um Vernässungsprobleme zu vermeiden wird empfohlen, 

Hoher Grundwasserstand

Schadstoffpotential im Plangebiet als gering eingestuft.

Recyclingmaterial ist die Fläche im Altlastenkataster des Umweltamtes der Landeshauptstadt Magdeburg erfasst. Insgesamt wird das 

Aufgrund der Verfüllungen der ehemaligen Baugruben (nach Abbruch der Kellerwände des Geschosswohnungsbaus) mit 

Baugrundgutachten zu ermitteln.

Die ehemaligen Baugruben wurden mit Recyclingmaterial verfüllt. Bei der Bauplanung sind die Gründungsbedingungen durch 

Baugrund

die Arbeiten in dem betroffenen Bereich sofort einzustellen.

unverzüglich und unaufgefordert zu informieren (Tel.: 540-2715). Treten diese Hinweise während der vorgesehenen Erdarbeiten auf, sind 

von Fremdstoffen, Auffälligkeiten durch Farbe und/ oder Geruch) festgestellt werden, ist das Umweltamt vor Beginn weiterer Maßnahmen 

Sollten bei Bodenuntersuchungen, chemischen Analysen u.a. Hinweisen auf schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten (Auftreten 

Altlasten

sonstiger erdeingreifender Maßnahmen sind die Flächen auf Kampfmittel zu untersuchen.

Das Plangebiet ist als Kampfmittelverdachtsfläche (ehemaliges Bombenabwurfgebiet) registriert. Vor Beginn jeglicher Bauarbeiten und 

Kam pfmittel

Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt, An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg eingesehen werden.

Die der Planung zu Grunde liegenden Gutachten und Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften) können bei der 

Einsehbarkeit Rechtsgrundlagen

Hinweise:

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

oder fahrlässig den Vorschriften dieser örtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt. 

Ordnungswidrig handelt, wer nach § 8 Abs.6 Kom munalverfassungsgesetz des Landes-Sachsen-Anhalt (KVG LSA), vorsätzlich § 34

Genehmigungspflicht, Ordnungswidrigkeiten

Licht für W erbeanlagen ist unzulässig.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind W erbeanlagen nur an der Stätte der Leistung zulässig. W echselndes oder bewegtes § 33

W erbeanlagen

sind nicht zulässig.

dürfen die in der Pflanzliste aufgeführten im mergrünen Gehölze gepflanzt werden. Andere im mergrüne Baum- oder Strauchgehölze 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans dürfen nur laubabwerfende Bäume und Sträucher gepflanzt werden. Ausnahmsweise § 32

Gestaltung der Freiflächen

Auf den Privatgrundstücken sind ausschließlich lebende Einfriedungen (insbesondere Hecken) zulässig.§ 31

Einfriedungen 

begrünende Dachflächenanteil muss mindestens 80 % betragen.

Anlagen sowie Dachterrassen. Eine Kombination mit aufgeständerter Photovoltaik ist möglich. (§ 9 Abs.1 Nr.25 BauGB). Der zu 

durchwurzelbare Substratschicht von mindestens 12 cm Dicke vorzusehen. Ausgenom men sind Flächen notwendiger technischer 

bzw. flachgeneigtes Dach auszubilden und dauerhaft zu unterhalten. Es ist vorrangig eine extensive Begrünung und eine 

Dächer von neu errichteten Gebäuden, die nicht unter den erweiterten Bestandsschutz des § 4 fallen, sind als begrüntes Flachdach § 30

Äußere Gestaltung baulicher Anlagen

Stellplätzen.

Die örtliche Bauvorschrift regelt die äußere Gestaltung von baulichen Anlagen, W erbeanlagen, Außenanlagen, Einfriedungen und 

Im Teilbereich A gelten die §§ 29 – 33. Im Teilbereich B gelten die §§ 29, 31, 32 und 33.

die Allgemeinen W ohngebiete W A 2.1 - W A 2.3. Der Teilbereich B umfasst alle restlichen Flächen. 

Der räumliche Geltungsbereich gliedert sich in zwei Teilbereiche A und B auf, die wie folgt aufgeteilt sind. Der Teilbereich A umfasst 

Die örtliche Bauvorschrift gilt für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 229-6 „Am Sternsee“. § 29

Räumlicher und sachlicher Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschrift

gem äß § 85 BauO LSA

Integrierte örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung baulicher Anlagen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Am Sternsee 

In den Bereichen mit Gehrechten zugunsten der Öffentlichkeit ist eine Befestigung in 2,50 m Breite dauerhaft zu gewährleisten.  § 28

werden.

Neubauten oder Neuanpflanzungen einzuhalten. Ausnahmen können bei Zustim mung des zuständigen Leitungsträgers erteilt 

In den Bereichen mit Geh,- Fahr- und Leitungsrecht ist das Überbauungsverbot von Leitungen für Ver- und Entsorgung durch § 27

Geh,- Fahr- und Leitungsrecht (§ 9 Abs.1 Nr.21 i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

8. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB und Art. 6 BauGB)

W asserflächen
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